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Eine Trennung oder Scheidung verändert das Leben grundlegend. Neben

emotionalen Belastungen stellen sich schnell komplexe Fragen – besonders,

wenn eine gemeinsame Immobilie im Spiel ist. Was einst als Zuhause und

sichere Investition gedacht war, wird plötzlich zur schwierigen Entscheidung

mit rechtlichen und finanziellen Folgen.  

Oft fehlt in dieser Situation der nötige Abstand, um sachlich zu bewerten,

welche Optionen wirklich sinnvoll sind. Dieser Ratgeber hilft Ihnen, Ihre

Möglichkeiten realistisch einzuordnen, Risiken zu erkennen und Lösungen zu

finden, die langfristig Stabilität schaffen – sowohl wirtschaftlich als auch

persönlich.

Wenn persönliche Veränderungen finanzielle
Entscheidungen erfordern
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Wenn aus dem Zuhause eine Entscheidung wird

Während der Ehe steht die Immobilie für Beständigkeit und

Zukunftsplanung. Mit der Trennung ändert sich das grundlegend.

Spätestens, wenn ein Partner auszieht, muss entschieden werden, wie

mit dem Haus oder der Wohnung künftig verfahren wird.  

Neben emotionalen Aspekten spielen Eigentumsverhältnisse, finanzielle

Tragfähigkeit und die Situation gemeinsamer Kinder eine zentrale Rolle.

Eine frühzeitige Klärung bewahrt vor Konflikten und unnötigen

Spannungen.

Eigentumsverhältnisse und Zugewinnausgleich verstehen

Die meisten Ehepaare leben im gesetzlichen Güterstand der

Zugewinngemeinschaft. Hier wird das während der Ehe erworbene

Vermögen – inklusive der Immobilie – im Scheidungsfall ausgeglichen.

Eine Immobilie lässt sich jedoch nicht einfach „teilen“, weshalb klare

Regelungen unerlässlich sind.  

Je früher Einigkeit über eine Lösung erzielt wird, desto geringer ist das

Risiko finanzieller Nachteile und langwieriger Auseinandersetzungen.
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Mögliche Lösungen für die gemeinsame Immobilie

1. Ein Partner übernimmt die Immobilie.

Oft übernimmt ein Ehepartner das Haus oder die Wohnung und zahlt den

anderen aus. Grundlage sind der aktuelle Marktwert und der jeweilige

Eigentumsanteil. Bestehende Kredite müssen berücksichtigt werden –

ebenso die Zustimmung der Bank, da nur diese einen Partner aus der

Haftung entlassen kann. 

2. Übertragung an die Kinder. 

In einzelnen Fällen wird erwogen, die Immobilie auf die Kinder zu

übertragen. Diese Lösung erfordert Einigkeit beider Elternteile sowie –

bei Minderjährigen – die Zustimmung des Familiengerichts. Die laufenden

Kosten und Pflichten müssen dabei realistisch eingeschätzt werden. 

3. Realteilung. 

Manchmal lässt sich eine Immobilie in zwei separate Wohneinheiten

teilen – baulich und rechtlich. So erhält jeder Partner Alleineigentum an

einem Teil. Diese Variante ist jedoch nur in bestimmten Fällen praktikabel

und oft mit zusätzlichem Aufwand verbunden. 

4. Teilungsversteigerung. 

Wenn keine Einigung möglich ist, kann eine Teilungsversteigerung

beantragt werden. Diese Option führt jedoch häufig zu finanziellen

Verlusten und emotionaler Belastung – sie sollte daher nur als letzter

Ausweg betrachtet werden. 
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Häufige Fragen im Scheidungsfall:

Haftung für Darlehen.

Eine Scheidung ändert nichts an bestehenden Kreditverträgen. Haben

beide Ehepartner unterschrieben, bleiben sie gemeinsam haftbar –

unabhängig davon, wer im Haus wohnt.  

Aufteilung des Verkaufserlöses. 

Nach Abzug von Darlehen, Steuern und Nebenkosten wird der

verbleibende Erlös entsprechend der Eigentumsanteile verteilt.

Individuelle Aufwendungen oder Eigenleistungen spielen meist keine

Rolle.  
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Fazit

Unklare Eigentumsverhältnisse, Fristversäumnisse oder emotionale

Blockaden verschärfen Konflikte. Klare Vereinbarungen, realistische

Wertermittlung und neutrale Beratung helfen, eine Eskalation zu

verhindern. Falls keine Einigung gelingt, kann ein fachkundiger

Immobilienberater oder Mediator vermitteln und strukturierte Lösungen

ermöglichen.

Eine gemeinsame Immobilie wird im Scheidungsfall schnell zum

Brennpunkt unterschiedlicher Interessen. Eigentumsrechte, Kredite,

steuerliche Themen und Emotionen greifen ineinander und erfordern

eine sachliche Herangehensweise.  

Wer den Wert und die rechtlichen Rahmenbedingungen frühzeitig klärt,

schafft die Grundlage für faire Entscheidungen. Besonders der Verkauf

bietet oft den saubersten Weg, finanzielle Verflechtungen zu lösen und

beiden Partnern einen Neuanfang zu ermöglichen. Professionelle

Begleitung hilft, objektiv zu bleiben, Konflikte zu entschärfen und

finanzielle Stabilität zu sichern.
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Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?
Gerne nehmen wir uns Zeit für Ihr Anliegen und besprechen Ihre
Situation individuell und unverbindlich.

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen persönlichen
Termin.
Unsere Erfahrung und Beratung unterstützen Sie dabei, die
richtigen Entscheidungen zu treffen.

Jonah-David Horch 

Inhaber

Horch Immobilien

Telefon: 0151 57337841

E-Mail: kontakt@horchimmobilien.de
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Die genannten Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Rechts- und/oder Steuerberatung im konkreten
Einzelfall dar. Sie können und sollen eine individuelle rechtliche oder steuerliche Beratung nicht ersetzen.
Alle Hinweise sind als allgemeine Orientierungshilfe zu verstehen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit für Ihren
persönlichen Einzelfall. Eine weitergehende Beratung durch uns umfasst ebenfalls keine rechtlichen oder steuerrechtlichen Fragestellungen zu
Ihrer individuellen Situation.
Bei rechtlichen oder steuerlichen Fragen, insbesondere in Bezug auf Ihren konkreten Fall, wenden Sie sich bitte an eine hierfür fachlich
qualifizierte Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt und/oder an eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater.
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